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Adresse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Februar 2022 
 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained 
 
Verschmelzung des Teilfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity mit dem Allianz 
Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained 
 
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber, 
 
Sie halten in Ihrem Wertpapierdepot Anteile des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity 
Unconstrained. 
 
Wie bereits angekündigt, ist der Verwaltungsrat der Allianz Global Investors Fund (die „Gesellschaft“) zu 
dem Schluss gekommen, dass es im besten Interesse der Anteilinhaber liegt, den Teilfonds Allianz Global 
Investors Fund – Allianz Global Equity (der „untergehende Teilfonds“) der Gesellschaft mit dem Teilfonds 
Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Equity Unconstrained (der „aufnehmende Teilfonds“) zu 
verschmelzen, wie in der nachstehenden Tabelle dargelegt: 
 

Name des Fonds Untergehender Teilfonds Aufnehmender Teilfonds 

Allianz Global Investors Fund -  Allianz Global Investors Fund -  

Allianz Global Equity Allianz Global Equity Unconstrained 

Anteilklassen 
Anteilklasse ISIN / WKN Anteilklasse ISIN / WKN 

AT (EUR) LU0101257581 / 921896 AT (EUR) LU2387748960 / A3C29Z 

AT (USD) LU0101244092 / 921893 AT (USD) LU0342679015 / A0Q0U9 

CT (EUR) LU0101258399 / 921898 CT (EUR) LU2387749000 / A3C29Y 

IT (USD) LU1483493802 / A2AQUA IT (USD) LU1377962367 / A2AFPP 

WQ (H-EUR) LU1951921540 / A2PD92 WQ (H-EUR) LU2387749265 / A3C29W 

WT (EUR) LU1017782662 / A1XB8M WT (EUR) LU1877639325 / A2N47W 

WT (H-EUR) LU1951921466 / A2PD91 WT (H-EUR) LU1942584373 / A2PCCB 

Ursprünglicher 
Verschmelzungsstichtag 

21. Februar 2022 

Neuer 
Verschmelzungsstichtag 

22. Februar 2022 
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Als ursprünglicher Verschmelzungsstichtag war der 21. Februar 2022 geplant. Wir weisen darauf hin, dass 
die Verschmelzung aufgrund betrieblicher Einschränkungen bei der Berechnung des Nettoinventarwerts 
des aufnehmenden Teilfonds vom 21. Februar 2022 auf den 22. Februar 2022 verschoben wird. 

Alle weiteren Angaben in der vorherigen Mitteilung an die Anteilinhaber bleiben davon unberührt.  
 
Exemplare der wesentlichen Anlegerinformationen und des Verkaufsprospekts sind bei Ihrem Berater 
erhältlich. Darüber hinaus sind sie auf Anfrage während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos am Sitz 
der Gesellschaft sowie bei der Verwaltungsgesellschaft und den Informationsstellen in allen Ländern, in 
denen die Teilfonds für den öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, zugänglich bzw. verfügbar. Diese 
Dokumente sind auch im Internet unter https://regulatory.allianzgi.com erhältlich. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Der Verwaltungsrat 
 
 
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des Originaldokuments. Für den Fall von Unstimmigkeiten oder 
Mehrdeutigkeiten hinsichtlich der Auslegung der Übersetzung ist die englischsprachige Originalfassung 
ausschlaggebend, solange dies nicht gegen die örtlichen Gesetze der betreffenden Rechtsordnung 
verstößt. 


